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I. Öffentliche Bekanntmachung 
Wahl zum Stadtrat der Stadt Speyer am 09.06.2024 
Ersatznachfolge nach § 45 KWG (Ersatzpersonen) 

Das bisherige Mitglied des Stadtrates der Stadt Speyer, Herr Josef Steckmeier, hat sein Mandat im 
Stadtrat niedergelegt. Somit hat eine Nachbesetzung im Stadtrat zu erfolgen. Herr Josef Steckmeier war 
Mitglied des Stadtrates aufgrund des Wahlvorschlages der Partei Alternative für Deutschland. 

Die Wahl zum Stadtrat der Stadt Speyer am 09.06.2024 wurde als Verhältniswahl durchgeführt. Die 
nicht berufenen Bewerberinnen und Bewerber des Wahlvorschlags sind Ersatzleute. Ihre Reihenfolge 
richtet sich nach der Anzahl der auf sie entfallenden Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Reihenfolge der Benennung im Wahlvorschlag. 

Danach rückt aus dem Wahlvorschlag der Partei Alternative für Deutschland als Bewerber mit der 
nächsthöheren Stimmenzahl (3.836) 

Gabriel Frank Fuchs, 67346 Speyer 

nach. Es sind keine Gründe bekannt, die die Übernahme des Ehrenamtes durch Herrn Fuchs rechtlich 
ausschließen. 

Speyer, den 11.03.2026 
Stadtverwaltung 
gez. Stefanie Seiler 
Oberbürgermeisterin und Wahlleiterin 

FB 1-110 

_______________________________________________ 
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II. Bekanntmachung über die 18. Sitzung des Personalausschusses am Dienstag, dem 17.03.2026, 
17:00 Uhr, im Ältestenratszimmer, Rathaus, Maximilianstraße 12 

Tagesordnung 

Nichtöffentliche Sitzung

1.- 6. Personalangelegenheiten

7. Informationen der Verwaltung

FB 1-120 

_______________________________________________ 

III. Bekanntmachung über die 4. Sitzung des Ausschusses für Tourismus am Mittwoch, dem 
18.03.2026, 17:00 Uhr, im Stadtratssitzungssaal, Rathaus, Maximilianstraße 12 

Tagesordnung 

A) Öffentliche Sitzung

1. Vorstellung Herr Dr. Prof. Alexander Schubert

2. Sachstand SchUM

3. Bericht aus der Touristinformation

4. Informationen der Verwaltung

FB 3-310 

_______________________________________________ 

IV. Verfügung - Unterzeichnung von Buchungsanweisungen (BA) und Verpflichtungserklärungen (VE) 
im Bereich des Wirtschaftsplanes der Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS) 

Die nachfolgend genannten Mitarbeitenden der Entsorgungsbetriebe Speyer sowie der Stadtwerke 
Speyer GmbH sind im Rahmen des Betriebsführungsvertrages und der hierzu ergangenen Vollmacht er-
mächtigt, bis zu der jeweils genannten Höhe Buchungsanweisungen und Verpflichtungserklärungen im 
Bereich des Wirtschaftsplanes der Entsorgungsbetriebe Speyer zu unterzeichnen. 

Bereich Name Höhe Umfang 

EBS   Wölle, Jürgen 51.000,00 € als Werkleiter 

EBS Landgraf, Katja 5.000,00 € für Aufgabenbereich

EBS SWS GF Weyrich, Georg 51.000,00 € Betriebsführer-Geschäftsführer 
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EBS  SWS AN Da Costa, Phillipp 51.000,00 € 
Bei Abwesenheit Betriebsführer-

Geschäftsführer, ansonsten 
26.000 €  

EBS SWS K Daum, Sonja 5.000,00 € für Aufgabenbereich 

EBS SWS AN Wittner, Stephan 5.000,00 € für Aufgabenbereich 

EBS SWS AN 
Branko dos Santos, 
Paula

5.000,00 € 
bei Abwesenheit SWS /AN -

Hr. Wittner 

EBS SWS RM Ruckert, Ulrich 51.000,00 € 
Bei Abwesenheit Betriebsführer-

Geschäftsführer, ansonsten 
26.000 €  

EBS SWS RM Nitsche, Hatice 5.000,00 € bei Abwesenheit SWS / BL RM r

EBS SWS RM Bühler, Yvonne 5.000,00 € bei Abwesenheit SWS / BL RM 

EBS SWS P Schwind, Steffen 1.000,00 € für Aufgabenbereich 

EBS SWS ED Ganning, Frank 5.000,00 € für Aufgabenbereich 

EBS Hoffmann, Justine 5.000,00 € für Aufgabenbereich 

EBS SWS EI Nitsche, Stefan 26.000,00 € für Aufgabenbereich 

EBS Arnold, Max 5.000,00 € für Aufgabenbereich

Abkürzungen: 

AN: Anlagen / Netze  GF: Geschäftsführer 
ED: Entsorgungsdienstleistungen  K: Kommunikation / Marke 
EI: Energiewirtschaft / Informationstechnologien  RM Rechnungswesen / Materialwirtschaft 

Die Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit schließt die Anordnung zur Auszahlung aus. 

Diese Verfügung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft, gleichzeitig tritt die Verfügung vom 12.08.2025 au-
ßer Kraft. 

Stadtverwaltung Speyer 
gez. Stefanie Seiler 
Oberbürgermeisterin

FB 1-110

_______________________________________________ 

V. Landtagswahl 2026 

Bekanntmachung über Zeit, Ort und Tagesordnung der zweiten Sitzung des Kreiswahlausschusses 
für den Wahlkreis 39 Speyer 

Die zweite Sitzung des Kreiswahlausschusses findet statt am 

Donnerstag, den 26.03.2026, um 16:00 Uhr 
im Stadtratssitzungssaal, Maximilianstraße 12. 
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Tagesordnung 

1. Feststellung des Gesamtergebnisses der Wahl im Wahlkreis 39 – Speyer. 
2. Feststellung des gewählten Wahlkreisbewerbers / der gewählten Wahlkreisbewerberin im 

Wahlkreis 39 – Speyer. 

Die Sitzung ist öffentlich. 

Speyer, den 27.02.2026 
gez. Stefanie Seiler 
Oberbürgermeisterin und Kreiswahlleiterin

FB 1-110 

_______________________________________________ 

VI. Tagesordnung für die Sitzung des Stadtrechtsausschusses am Donnerstag, den 26.03.2026, 
Große Himmelsgasse 10, 2. OG, Zimmer 313 

Vorsitzender Frau Hecht/Frau Heid/Frau Bohlender  
Beisitzer  Frau Baust 
Beisitzer  Herr Emes  

Uhrzeit Widerspruch

09:00 Wegen Wohngeld 

09:30 Wegen Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung 

10:00 Wegen Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung 

10:30 Wegen Baurechts 

11:00 Wegen Abschleppkosten 

11:30 Wegen Grundsicherung 

FB 1-140 

_______________________________________________ 

VII. Allgemeinverfügung zur Festsetzung der Außenbewirtungszeiten im Bereich der Stadt Speyer 

Gemäß § 4 Abs. 4 Sätze 1 und 2 in Verbindung mit § 15 Abs. 1 Satz 1 und § 4 Abs. 5 in Verbindung mit  
§ 6 Abs. 5 Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) vom 20.12.2000 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 03.09.2018 (GVBl. S. 272), sowie § 30 Gaststättengesetz (GastG) vom 20.11.1998 
(BGBl. I S. 3418), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. 03.2017 (BGBl. I S. 420), in Ver-
bindung mit § 1 Satz 1 Gaststättenverordnung (GastVO) vom 02.12.1971 GVBl. S. 274), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18.12.2017 (GVBl. S. 333) und § 1 Abs. 1 Landesverwaltungsverfah-
rensgesetz (LVwVfG) vom 23.12.1976 (GVBl. Seite 308), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 
22.12.2015 (GVBl. 2015, Seite 487) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) in Verbindung mit § 35 Satz 2 VwVfG vom 23.01.2003 (BGBl. I Seite 102), zuletzt geändert 
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durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.07.2024 (BGBl. I S. 236), in Verbindung mit § 80 Abs. 2 Nr. 4 Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 11.01.2026 (BGBl. I Nr. 9) erlässt die Stadt Speyer als zuständige Behörde folgende Allge-
meinverfügung: 

1) Diese Allgemeinverfügung gilt für die mit einer Erlaubnis gemäß § 2 Abs. 1 GastG oder einer vorläu-
figen Erlaubnis gemäß § 11 Abs. 1 GastG genehmigte Außengastronomie aller Betriebe im Stadtge-
biet von Speyer. Diese Allgemeinverfügung gilt nicht für vorübergehende Gaststättenbetriebe mit 
einer Gestattung nach § 12 GastG. 

2) Der Beginn der Nachtzeit nach § 4 Abs. 1 LImSchG wird gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 und 2  LImSchG im 
Zeitraum vom 15. März 2026 bis zum 31. Oktober 2026 in Speyer im vorgenannten Bereich in der 
Nacht zu einem Samstag, zu einem Sonntag und an Tagen vor einem gesetzlichen Feiertag jeweils 
um zwei Stunden und an allen anderen Tagen um eine Stunde hinausgeschoben. Die Außengastro-
nomie ist damit in der Nacht zu einem Samstag, zu einem Sonntag und an Tagen vor einem gesetz-
lichen Feiertag bis 24.00 Uhr und an allen anderen Tagen bis 23.00 Uhr erlaubt. 

3) Im Geltungszeitraum dieser Allgemeinverfügung werden die in Einzelfällen für die Außen-gastrono-
mie in den jeweiligen Erlaubnissen getroffenen Festsetzungen des Beginns der Nachtzeit von 22.00 
Uhr auf 23.00 Uhr bzw. 24.00 Uhr festgesetzt.  

4) Diese Allgemeinverfügung ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen: 

a) Diese Allgemeinverfügung gilt vom 15. März 2026 bis 31. Oktober 2026. 

b) Musikdarbietungen jeglicher Art, auch Musik- oder Fernsehübertragungen aus dem Innen-
raum der Gaststätte, sind auf den Außenbewirtungsflächen untersagt. Ausnahmen hiervon 
sind unter folgenden Voraussetzungen möglich: 

- Musikalische Darbietungen/Veranstaltungen im Bereich der Außenbewirtungen können 
unter Einhaltung der zulässigen sich aus den jeweiligen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 
ergebenden Lärmwerte, gemessen vor den Fenstern der der Lärmquelle am nächsten gele-
genen Wohnung, einmal pro Monat pro Fläche nur an Freitagen und Samstagen bis längs-
tens 24.00 Uhr bei der Ordnungsbehörde gebührenpflichtig beantragt werden. Befinden 
sich mehrere Gaststätten auf einer Fläche, müssen diese sich ggf. vor Antragstellung unter-
einander absprechen. 

- Es dürfen keine weiteren Darbietungen im Umkreis von 100 Metern der antragstellenden 
Gaststätte stattfinden.  

- Es dürfen keine seitens der Ordnungsbehörde oder der Polizei dokumentierten Verstöße 
bei zurückliegenden Ausnahmegenehmigungen nach dieser Allgemeinverfügung vorliegen.  

c) Ab 22.00 Uhr sind Fenster und Türen der Gaststätten geschlossen zu halten. 

d) Die Abgabe von Speisen und Getränken ist auf den Außenbewirtungsflächen so rechtzeitig ein-
zustellen, dass an Wochentagen um 23.00 Uhr und in der Nacht zu einem Samstag, zu einem 
Sonntag und an Tagen vor einem gesetzlichen Feiertag um 24.00 Uhr die Außenbewirtung 
(inkl. Zusammenstellen bzw. Wegräumen des Mobiliars) beendet und der Freisitz geräumt ist. 
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e) Beim Zusammenstellen bzw. Wegräumen der Tische, Bänke, Stühle etc. ist jeder vermeidbare 
Lärm zu unterlassen. Gleiches gilt für die Sicherung des Mobiliars; Metallketten ohne ge-
räuschdämmende Ummantelung dürfen für die Sicherung nicht verwendet werden. 

f) Ein jederzeitiger entschädigungsloser Widerruf dieser Allgemeinverfügung wird vorbehalten. 

g) Es ergeht der Hinweis, dass diese Allgemeinverfügung u.a. für Messen, Volksfeste und ähnliche 
Veranstaltungen keine Anwendung findet. Für diese Veranstaltungen kann die Stadtverwal-
tung Speyer auf Antrag des Veranstalters allgemeine Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 5 LImSchG 
zulassen. Auch weitere Ausnahmen von den grundsätzlichen Bestimmungen zur Nachtzeit des 
§ 4 Abs. 1 LImSchG bleiben im Einzelfall nach § 4 Abs. 3 LImSchG vorbehalten. 

5) Diese Allgemeinverfügung gilt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt ge-
macht. 

6) Die sofortige Vollziehbarkeit dieser Verfügung wird gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO im öffentlichen 
Interesse angeordnet. 

Begründung: 
Bedingt durch längeres Tageslicht können Freizeitaktivitäten in den Abend oder in die frühe Nacht 
verschoben werden. Vielfach besteht deshalb auch der Wunsch, länger als bis 22.00 Uhr Außengastro-
nomie betreiben oder nutzen zu können. Dies gilt insbesondere an Wochenenden oder vor sonstigen 
arbeitsfreien Tagen. Der Landesgesetzgeber räumt in § 4 Abs. 4 Satz 1 und 2 LImSchG die Möglichkeit 
ein, den Beginn der Nachtzeit hinauszuschieben. Der Stadtrat der Stadt Speyer hat in seiner Sitzung vom 
20.07.2023 über ein Hinausschieben der Nachtzeit beraten und entschieden, diesem Ansinnen für einen 
Pilotzeitraum vom 15. März 2024 bis 31. Oktober 2024 sowie vom 15. März 2025 bis 31. Oktober 2025 
stattzugeben. Wie die Evaluation nach diesen Zeiträumen ergeben hat, haben die Regelungen in der 
Gastronomie Anklang gefunden und es kam auch aus der Bevölkerung keine gesteigerte Anzahl an Be-
schwerden als bei den zuvor geltenden Regelungen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich die Erwei-
terung der Außenbewirtschaftungs-zeiten in Speyer gut etabliert hat und auch in der Bevölkerung auf 
weitestgehende Akzeptanz stößt. Mit den verlängerten Außenbewirtungszeiten wird dem veränderten 
Freizeitverhalten der Bevölkerung Rechnung getragen sowie Wettbewerbsnachteile für die Gastwirtin-
nen und Gastwirte im Vergleich mit anderen Gemeinden aber auch mit Vereinen bei Veranstaltungen 
vermieden. Gleichzeitig ergeben sich positive Impulse für den Tourismus in der Stadt. 
Der Schutz der Nachtruhe der Anwohnenden wird durch die Befristung, die Nebenbestimmungen in 
dieser Allgemeinverfügung und die nicht durchgängige Hinausschiebung der Nachtzeit auf längstens 
24.00 Uhr Rechnung getragen. Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf eine Verschiebung der Nacht-
ruhe über 22.00 Uhr hinaus, die Behörde übt hier ihr Ermessen aus. Aufgrund der aktuell überwiegend 
herrschenden sozialen Akzeptanz der Anwohnenden erscheint ein Hinausschieben der Nachtzeit zumin-
dest für die oben genannten Zeiträume vertretbar. 

Einhergehend mit dem öffentlichen Bedürfnis, eine warme Nacht in der Außengastronomie genießen zu 
können, besteht auch ein öffentliches Bedürfnis nach musikalischer Beschallung zumindest an wenigen 
Tagen im Jahr. Die besondere kommunale Bedeutung und damit das Bedürfnis nach § 4 Abs. 5 LImSchG 
liegt darin, den Bürgerinnen und Bürgern aus Speyer und Umgebung ein attraktives Nachtleben bieten 
zu können, um so eine Abwanderung ins Umland, wie in der Vergangenheit bemerkt, zu verhindern und 
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dadurch auch den wirtschaftlichen Standort zu stärken. Das Interesse einzelner Anwohnenden von Au-
ßengastronomien an ungestörter Nachtruhe muss und kann unter diesen Umständen einmal im Monat 
hinter das Interesse der Allgemeinheit an der Durchführung einer kleineren Veranstaltung zurücktreten. 
Die unter Ziffer 4 b) aufgeführten Auflagen sind dabei gemäß § 6 Abs. 5 LImSchG geeignet, die Allge-
meinheit und Nachbarschaft von Außengastronomien vor erheblichen Belästigungen durch im jeweili-
gen Einzelfall ausgesprochene Ausnahmen für musikalische Veranstaltungen in Außengastronomien zu 
schützen. 

Die unter Ziffer 4 Buchstaben b bis e aufgeführten Auflagen sind ebenfalls angemessen und geeignet, 
die Lärm-Immissionen für die Anwohnenden auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. 
Für den Fall zahlreicher Lärmbeschwerden oder Verstöße gegen die Auflagen behält sich die Stadt 
Speyer nach pflichtgemäßem Ermessen den Widerruf dieser Allgemeinverfügung vor. Im Falle eines voll-
ständigen oder teilweisen Widerrufs dieser Allgemeinverfügung bestehen weder gegen die Stadt Speyer 
noch gegenüber der Landespolizei Ersatz- oder Entschädigungsansprüche. Unabhängig von dieser Allge-
meinverfügung kann die Ordnungsbehörde gegenüber den verantwortlichen Personen nach § 14 LIm-
SchG im Einzelfall Anordnungen treffen sowie gegen Personen, die Auflagen und vollziehbare Anord-
nungen nicht befolgen und deshalb die Nachtruhe stören, gemäß § 13 LImSchG Bußgelder von bis zu 
5.000,00 € verhängen. 

Gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 Verwaltungsgerichtsordnung kann die sofortige Vollziehung eines 
Verwaltungsaktes angeordnet werden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. 
Ein begründetes öffentliches Interesse liegt vor, wenn dem Vollzug der Allgemeinverfügung gegenüber 
dem Interesse Einzelner, einstweilen auf Grund eines evtl. eingelegten Widerspruches von den Vollzugs-
folgen verschont zu bleiben, nach Abwägung sämtlicher rechtlicher und sachlicher Gesichtspunkte Vor-
rang einzuräumen ist. Hierbei sind alle betroffenen Rechtsgüter und Interessen gegeneinander abzuwä-
gen. Zweck der Allgemeinverfügung ist es den geänderten Lebens- und Freizeitgewohnheiten der Bevöl-
kerung Rechnung zu tragen und dem Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger auf Besuch von attraktiver 
Außengastronomie nachzukommen. Die Allgemeinverfügung ist zeitlich begrenzt und es wurden Neben-
bestimmungen festgesetzt, die geeignet sind, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. 
Außerdem kann die Ordnungsbehörde, wie oben bereits dargestellt, bei Bekanntwerden zahlreicher Be-
schwerden und Verstöße die Verfügung nach pflichtgemäßem Ermessen widerrufen. Eine Hemmung der 
Vollziehung durch einen Rechtsbehelf würde nur einem kleinen Teil der Bevölkerung den Vorteil von 
nur einer bis zwei Stunden längeren Ruhezeiten bringen. Dem gegenüber steht das in der Abwägung hö-
her einzustufende Interesse von Freizeitnutzenden, Touristen und Gastronomie, die geänderten Lebens- 
und Freizeitaktivitäten in klar gezogenen Grenzen ausleben zu können. 
Aus diesen Gründen wurde die sofortige Vollziehung angeordnet. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe Widerspruch bei der 
Stadtverwaltung Speyer erhoben werden. 

Stadtverwaltung Speyer, 09.03.2026 
gez. Stefanie Seiler  
Oberbürgermeisterin

FB 2-210 

_______________________________________________



8

VIII. Öffentliche Bekanntmachung – Haushaltssatzung der Stadt Speyer für das Jahr 2026 
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FB 1-130 

_______________________________________________ 
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Bezugsnachweis:  Das Amtsblatt der Stadt Speyer für öffentliche Bekanntmachungen erscheint grundsätzlich wöchentlich freitags und ist im 

Abonnement oder als Einzelnummer beziehbar bei der  

Stadtverwaltung Speyer  zu einem Unkostenbeitrag von: 0,75 € (Jahresabo 61,00 €) 
Abteilung Hauptverwaltung je Ausgabe bei Lieferung frei Haus. 
Maximilianstraße 100 Kostenlose Abgabe an Selbstabholende und im Internet 
67346 Speyer unter der Adresse: https://www.speyer.de/de/rathaus/verwaltung/amtsblatt

IX. Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Fenstertausch – Aussicht auf Einsparung 

Wer den Einbau neuer Fenster in seinem Gebäude plant, steht vor vielen Fragen und Entscheidungen. 
Mit einem neuen Angebot unterstützt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz Interessierte dabei, in 
Sachen Fenstertausch die richtige Entscheidung zu treffen. 

Neue Fenster können Heizkosten senken, den Wohnkomfort steigern und gleichzeitig das Klima schüt-
zen. Außerdem wird der Schallschutz verbessert und Hausbesitzer:innen können unter bestimmten Vo-
raussetzungen sogar staatliche Förderung erhalten. 

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet jetzt ein neues kostenloses Beratungsangebot rund um 
den Fenstertausch an. Unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/fenstertausch können sich Interessierte 
zur Beratung anmelden. Dafür füllen sie einen Datenbogen aus, der die Ausgangssituation im Gebäude 
abbildet, und schicken diesen per Mail an fenstertausch@vz-rlp.de. Daraufhin wird ein Termin für eine 
Videoberatung vereinbart, bei der die Energieberater:innen anhand der Angaben im Datenbogen unter 
anderem einschätzen, welche Einsparungen an Energie und Heizkosten durch einen Fenstertausch mög-
lich sind. Im Gespräch können zudem individuelle Fragen zum Fenstertausch geklärt werden. Im An-
schluss erhalten die Beratenen eine Ergebnisübersicht per E-Mail. 

Darüber hinaus beraten die Energieberater:innen der Verbraucherzentrale bei allen Fragen zum Thema 
Energie in Privathaushalten individuell und kostenfrei nach vorheriger Terminabsprache an über 70 
Standorten in Rheinland-Pfalz.Die Energieberaterin hat am Dienstag, dem 07. April, von 14 bis 18.30 
Uhr Sprechstunde in Speyer im Historischen Rathaus (Rückgebäude), Maximilianstraße 12, Sit-
zungszimmer 4. Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Anmeldung unter Tel. 06232 14-0. 

Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei), montags von 9 
bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.

Verbraucherzentrale RLP / FB 1-110

_______________________________________________ 

Behördenrufnummer 115 

Kennen Sie schon unser Serviceangebot der einheitlichen Behördenrufnummer 115? 
Unter der Telefonnummer 115 erhalten Sie (zum Ortstarif) zu Standardfragen wie Ansprechpartner/-in-
nen, Zuständigkeiten, Öffnungszeiten, erforderlichen Unterlagen, eventuellen Gebühren etc. von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des 115-Servicezentrums der MRN von Montag bis Freitag, durchgängig 
von 8:00 bis 18:00 Uhr, kompetente Auskunft. 

Probieren Sie es doch einfach einmal aus! 
FB 1-110 

_______________________________________________ 

Stadtverwaltung Speyer, 13.03.2026 

Stefanie Seiler 
Oberbürgermeisterin  


